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7.2.9 Maßnahme 19.2. -16.3 

Nimmt Bezug auf die Maßnahme: 

16. Zusammenarbeit:  

 

Untermaßnahme 

Nimmt Bezug auf die Untermaßnahme: 

16.3 – Zusammenarbeit zwischen kleinen Wirtschaftsteilnehmern bei der Organisation von gemeinsamen  

Arbeitsabläufen und der gemeinsamen Nutzung von Anlagen und Ressourcen sowie der Entwicklung und/o-

der der Vermarktung von Tourismusdienstleistungen mit Bezug zu ländlichem Tourismus 

 

Rechtsgrundlagen 

Artikel 35, Absatz 2, Buchstabe (c) der Verordnung (UE) des Rates Nr. 1305/2013  

Artikel 11 der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 807/2014 

 

Ziele der Untermaßnahme 

Die gegenständliche Maßnahme zielt darauf ab, die ländliche Entwicklung durch die Begünstigung und Un-

terstützung verschiedener Formen der Zusammenarbeit primär im Tourismus zu unterstützen, um auf diese 

Weise zu einem gesunden und zukunftsträchtigen Lebens- und Wirtschaftsraum in den ländlichen Gebieten 

beizutragen.  

Ziel ist die Unterstützung von innovativen Modellprojekten im ländlichen Tourismus, die auf die Entwicklung 

neuer Angebote, Produkte und Dienstleistungen sowie deren Vermarktung abzielen. Es sollen daher Vorha-

ben definiert werden, die die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung kreativer und buchungsrelevanter 

innovativer Angebote im Territorium zum Inhalt haben. Nachhaltig zielt diese Untermaßnahme somit auf die 

Förderung der Innovation und Angebotsentwicklung im ländlichen Tourismus ab, wobei auch Angebote und 

Produkte anderer Wirtschaftsbereiche (z.B. der Landwirtschaft, des Handwerks, des Handels und entspre-

chende Dienstleistungen) Berücksichtigung finden können. 

Gezielte und gemeinschaftlich entwickelte/organisierte Marketingstrategien und Vermarktungsaktivitäten 

tragen nachhaltig zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des ländlichen Raumes und seiner Besonderheiten 

und damit zu einer gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit des Gebietes gegenüber anderen Tourismusdestina-

tionen bei. 

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche und damit auch Arbeitgeber im ländlichen Raum. 

Durch die Förderung der touristischen Entwicklung im Allgemeinen und in Wechselwirkung mit anderen Wirt-

schaftsbereichen, trägt die gegenständliche Untermaßnahme zur nachhaltigen Sicherung und Schaffung von 

Arbeitsplätzen im ländlichen Raum bei. 
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Beitrag der Untermaßnahme zur Abdeckung des auf lokaler Ebene erhobenen Bedarfs 

Priorität LEP Bezeichnung des Bedarfs Beschreibung des Bedarfs 

A-4 Steigerung des Innovations-

grades in den Betrieben 

Eine gezielte Förderung der Innovation zielt langfristig auf 

eine Verbesserung der gesamten Wirtschaftsleistung. Posi-

tive Ergebnisse steigern die Leistungsfähigkeit und tragen ge-

nerell zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Die Innova-

tion von Prozessen und Produkten kann ebenso zur Entwick-

lung, Konzeption und Produktion neuer Qualitätserzeugnisse 

beitragen. 

A-5 Erhalt der Arbeitsplätze in 

der Peripherie 

Die Arbeitsplätze in der Peripherie zu erhalten, trägt maßgeb-

lich zur Verminderung der Abwanderung bei. Die Stärkung 

der Landwirtschaft, des Tourismus und der KMUs muss un-

terstützt werden, indem neue Arbeitsplätze und Einkom-

mens-Chancen geschaffen werden, mit besonderer Rücksicht 

auf die am meisten benachteiligten Gruppen. Eine Festigung 

der Wirtschaft im ländlichen Gebiet verhindert das Ausster-

ben der Dörfer. 

A-7 Steigerung der Kooperation 

zwischen den Akteuren aus 

Tourismus, Landwirtschaft 

und Gastronomie 

Gerade im ländlichen Gebiet mit relativ kleinen Unterneh-

men schafft die Kooperation der Hauptmärkte einen klaren 

Vorteil für alle Wirtschaftsteilnehmer. Die gemeinsame Nut-

zung von Nischen, die Herstellung neuer Produkte und Schaf-

fung von Abläufen sowie gemeinsam eingesetztes Knowhow 

tragen positiv zur Steigerung der Produktionstätigkeit bei 

und können gleichzeitig auf finanzielle und bürokratische 

Hürden für den Einzelnen minimieren. 

A-8  Investition und Innovation 

von Nischenprodukten 

Die Erzeugung neuer Qualitätsprodukte, welche angepasst 

an die Bedürfnisse der Region sind, kann zur Sicherung des 

Einkommens sowie zur Erweiterung des Arbeitsangebotes 

beitragen. Gerade in den Bereichen Tourismus, Landwirt-

schaft und Handwerk sind die Potentiale noch nicht ausge-

schöpft, sondern unterliegen einem ständigen Innovations-

prozess. 

A-9 Steigerung der Wertschöp-

fung regionaler Erzeugnisse 

Die regionalen Produkte sind von zertifizierter Qualität und 

müssen durch gezielte Kampagnen verstärkt vermarktet wer-
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den. Der Endverbraucher muss für Qualität und Herstellungs-

prozesse sensibilisiert werden. Dadurch kann die Wertschöp-

fung gesteigert und schlussendlich auch der Absatz der Pro-

dukte verbessert werden. 

 

Die Kooperation und Vernetzung innerhalb und zwischen verschiedenen Wirtschaftsbereichen, Gemeinden 

und Ortschaften ist im Hinblick auf eine integrierte, multisektorale Entwicklung des ländlichen Raumes von 

besonderer Bedeutung. Durch die Anregung von Kooperationsprojekten primär im Tourismus soll es gelin-

gen, die Innovationskraft im ländlichen Raum anzuregen und das lokale Wirtschaftsgefüge zu stärken. Als 

letztendliches Ergebnis der Maßnahme stehen Produktentwicklung & -innovation sowie die gemeinschaftli-

che Entwicklung und Vermarktung lokaler Angebote, Produkte, Erzeugnisse und Dienstleistungen in unter-

schiedlichen Bereichen der ländlichen Wirtschaft, die sowohl für die Klein- und Kleinstbetriebe im ländlichen 

Raum, als auch für die land- und forstwirtschaftliche Produktion aber v.a. für den ländlichen Tourismus von 

wesentlichem Belang sind und letztendlich das kapillare Arbeitsplatzangebot im ländlichen Raum stärken. 

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung eines sanften ländlichen Tourismus stehen dabei die naturland-

schaftlichen und kulturellen Besonderheiten des Gebietes im Vordergrund, wodurch ein wesentlicher Beitrag 

zur Sensibilisierung und Inwertsetzung der ländlichen Natur- und Kulturlandschaft geleistet wird. In diesem 

Zusammenhang gilt es insbesondere im Zuge der Entwicklung eines gemeinschaftlichen (touristischen) An-

gebotes die Nähe zu den Dolomiten als UNESCO-Weltnaturerbe für die touristische Positionierung zu nutzen. 

Dies bedingt gleichzeitig, dass die gemeinsamen kulturhistorischen und landschaftlichen Besonderheiten im 

Zuge einer nachhaltigen touristischen Angebotsgestaltung eine Aufwertung erfahren. 

 

Beitrag der Untermaßnahme zu den Prioritäten und Schwerpunktbereichen sowie zu den thematischen 

Zielen der lokalen Entwicklungsstrategie: Beitrag der Maßnahme zu den Prioritäten und den Focus Areas 

Schwerpunktbereich 6a: 

Die Maßnahme leistet einen Beitrag zur Förderung der Diversifizierung sowie zur Stärkung und Weiterent-

wicklung von Wirtschaftsteilnehmern durch Kooperation. Nicht zuletzt durch ihren innovativen Charakter, 

trägt die Maßnahme dazu bei, das bestehende Arbeitsplatzangebot zu sichern und auszubauen und die Ab-

wanderung aus der strukturschwachen Peripherie einzudämmen. 

 

Schwerpunktbereich 6b: 

Die lokale Entwicklung einer Region geht einher mit der Förderung von Kooperation und Zusammenhalt. Ge-

meinsame Initiativen verschiedener lokaler Akteure steigern das Gemeinwohl und Lebensqualität in der Re-

gion. 

 

 

169

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0468/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 315333 - E
ros   M

agnago, 2F2B
1D



 

 

164 

 

Beitrag der Maßnahme zu den Querschnittszielen der Entwicklung des ländlichen Raums 

Innovation  

Pilotprojekte im Bereich Tourismus sollen die Innovationskraft im ländlichen Raum sichtbar machen und zur 

Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigen Entwicklung beitragen. Über diese Maßnahmen werden die Vorbe-

reitungen, Entwicklungen und Umsetzungen innovativer Projekte im ländlichen Tourismus gefördert. Die 

Stärkung der lokalen Identität und Aktivierung lokaler Tourismusakteure aber auch von Akteuren aus ande-

ren sozioökonomischen Bereichen und deren Interaktion mit dem ländlichen Tourismus tragen zu einem le-

bendigen ländlichen Raum mit viel Innovationskraft bei. Innovationen sowohl ökologischer und technischer 

als auch sozioökonomischer Art sowie gemeinsam entwickelte problembezogene Ansätze im Tourismusbe-

reich und darüber hinaus sind wichtige Aspekte dieser Maßnahme.  

Allein die Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen oder Betriebe stellt in vielen Sektoren schon eine Inno-

vation dar. Die Ausrichtung auf Erneuerung oder bisher nicht oder nicht mit derartigen Vorhaben durchge-

führte Kooperationen wird auch in jenen hier vorgesehenen Bereichen, die sich nicht ausschließlich mit In-

novation als engerem Ziel der Förderung auseinandersetzen niederschlagen.  

Umwelt  

Durch die Förderung von Projekten für einen nachhaltigen Tourismus auf der Basis der lokalen Besonderhei-

ten und Ressourcen im ländlichen Raum leistet diese Maßnahme auch Beiträge zur Erreichung der überge-

ordneten Umweltziele der EU. Zudem steigern lokale Entwicklungsansätze das Umweltbewusstsein im Tou-

rismus, innerhalb der Bevölkerung in ländlichen Gebieten und intensivieren regionale Wirtschafts- und Stoff-

kreisläufe, was ebenfalls eine positive Auswirkung auf die Umwelt und das Klima bewirkt. Maßnahmen zur 

Verbesserung der Qualität und der Professionalisierung im ländlichen Tourismus sowie in der Gastronomie 

stärken das regionale Urlaubs- und Freizeitangebot und induzieren so eine verstärkte Nachfrage nach „sanf-

tem Tourismus in der Region“. Damit verbunden ist eine Verlagerung des „Fernreise-Urlaubs“ auf „Urlaub in 

Südtirol“, verbunden mit positiven Effekten für Klima und Umwelt. Durch die Nutzung gemeinsamer Ressour-

cen und Anlagen sowie der gemeinsamen Organisation von Arbeitsabläufen wird ein Beitrag zur Steigerung 

der Effizienz des Arbeitsmanagements und damit auch der Reduktion von Wegen und Ressourcenverbrauch 

erreicht.  

Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen  

Über die Förderung von Vorzeigeprojekten im Tourismus, die die lokalen Besonderheiten und Ressourcen im 

ländlichen Raum als Grundlage haben, wird ein wesentlicher Beitrag zu einer klimaschonenden Wirtschafts- 

und Lebensweise geleistet. Es ist auch denkbar, dass spezifische touristische Angebote entstehen, die die 

Sensibilisierung für die alpine Natur- und Kulturlandschaft zum Inhalt haben und die Auswirkungen des Kli-

mawandels im Territorium veranschaulichen. 
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Beschreibung der Art des Vorhabens 

Die vorliegende Untermaßnahme zielt durch Kooperation auf eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen 

Tourismus als wesentlicher Wirtschaftsbereich im ländlichen Raum ab. Dabei verfolgt die Maßnahme eine 

mehrdimensionale Wirkung, indem sie versucht, sowohl die konzeptionelle und strategische Entwicklung des 

touristischen Angebotes und dessen Vermarktung zu unterstützen, zu fördern, zu koordinieren und zu stär-

ken, als auch konkrete Vorhaben und Angebote/Veranstaltungen zu unterstützen. Dabei verfolgen die an der 

Kooperation teilnehmenden Unternehmen das Ziel, Skaleneffekte zu erreichen und Märkte anzusprechen, 

wozu das einzelne Unternehmen selber kaum in der Lage wäre.  

Hierzu unterstützt die Untermaßnahme folgende Vorhaben:  

- Entwicklung von innovativen, touristischen Vorhaben, die auf eine nachhaltige touristische Entwicklung 

im ländlichen Raum durch Kooperation abzielen;  

- Aufbau und Entwicklung der Zusammenarbeit kleiner Wirtschaftsteilnehmer im Bereich des ländlichen 

Tourismus bei der Organisation von gemeinsamen Arbeitsabläufen und der gemeinsamen Nutzung von 

Anlagen sowie Ressourcen;  

- Gemeinsame Entwicklung und/oder Vermarktung von Tourismusdienstleistungen mit Bezug zum ländli-

chen Tourismus und den Besonderheiten des Territoriums, auch unter Berücksichtigung der lokalen Qua-

litätsprodukte der Landwirtschaft;  

- Aufbau und Entwicklung der Zusammenarbeit kleiner Wirtschaftsteilnehmer im Tourismus und zur Ent-

wicklung von zielgruppenorientierten touristischen Angeboten sowie deren regionale und überregionale 

Umsetzung und Vermarktung;  

- Studien zur Erhebung der touristischen Entwicklungspotentiale des ländlichen Raumes sowie Konzepte 

zur gemeinschaftlichen Entwicklung des touristischen Angebotes;  

- Organisation und Abhaltung von gemeinschaftlichen Veranstaltungen zur Präsentation des Territoriums, 

seiner Besonderheiten und Angebote aus den unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, auch außerhalb 

des LEADER-Gebietes, jedoch mit explizitem Verweis auf dasselbe;  

 

Begünstigte 

Der Begünstigte der Unterstützung (jener welcher den Antrag für Unterstützung und Auszahlung stellt) ist 

die Gruppe die zusammenarbeitet selbst oder ein beauftragtes Mitglied der Gruppe, welches als federfüh-

render Partner bestimmt wird. Bei der Kooperationsgruppe handelt es sich um ein Subjekt mit eigener 

Rechtspersönlichkeit oder um einen losen Zusammenschluss von mindestens zwei Kleinstunternehmen, sei 

es einzeln oder in Form von Zusammenschlüssen gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. 

 

Förderfähige Kosten 

1. Kosten für Koordination und Organisation  
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a. Konzepte und Studien;  

b. Animation des betroffenen Gebiets zur Ermöglichung von gemeinsamen Projekten, einschließlich der Kos-

ten für die Individualisierung der Partner;  

c. Management und laufende Kosten zur Durchführung der Zusammenarbeit.  

2. Direkte Kosten für die Zusammenarbeit  

d. Gemeinsame Entwicklung neuer touristischer Dienstleistungen, Produkte und Pakete (insbesondere Kos-

ten für Dienstleistungen zur Entwicklung und Erbringung/Erstellung derselben);  

e. Gemeinsame Durchführung von Marketing- und Kommunikationskampagnen sowie Entwicklung von Platt-

formen zur gemeinsamen Vermarktung (insbesondere Kosten für Dienstleistungen zur Ausarbeitung von 

Marketingkonzepten sowie die Erstellung/Produktion unterschiedlicher Kommunikationsmittel);  

f. Entwurf und Produktion von allen Formen von gemeinsamen Werbematerialien (insbesondere Kosten für 

Dienstleistungen zur Ausarbeitung sowie die Erstellung/Produktion unterschiedlicher Werbematerialien); 

g. Durchführung von gemeinschaftlichen öffentlichen Veranstaltungen (insbesondere Kosten für Dienstleis-

tungen zur Ausrichtung von Veranstaltungen, wie z.B. Saal- oder Raummieten, Beleuchtung- und Beschal-

lung, Moderation und musikalische Umrahmung, Verpflegung der Besucher);  

h. Organisation und Teilnahme an Messen und Verkaufskampagnen zur gemeinsamen Bewerbung (insb. Kos-

ten für Dienstleistungen zur Organisation und Teilnahme, wie z.B. Saal- oder Raummieten, Standgebühren, 

Standausstattung/-einrichtung, Beleuchtung- und Beschallung, Moderation und musikalische Umrahmung, 

Verpflegung der Besucher). 

 

Bedingungen für die Förderfähigkeit 

Das Projekt hält folgende Richtwerte ein:  

- mindestens 2 Kooperationspartner arbeiten zusammen;  

- die Zusammenarbeit muss mindestens auf die Dauer der geförderten Projektlaufzeit angelegt sein;  

- es handelt sich um eine neue Form der Zusammenarbeit oder bei bestehenden Formen der Zusammen-

arbeit, um ein neues gemeinsames Projekt;  

 

Im Falle, dass die Gruppe keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, ist dem Projekt eine Kooperationsver-

einbarung beizulegen. In der Vereinbarung ist die Beschreibung des Projekts, die Aufgaben und Verantwort-

lichkeiten der Partner einschließlich der Bestimmung des federführenden Partners sowie ein Finanzplan mit 

der Verteilung der Kosten anzugeben.  

 

Grundsätze im Hinblick auf die Festlegung von Auswahlkriterien 

Die Bewertung der Vorhaben erfolgt durch das Projektauswahlgremium der Lokalen Aktionsgruppe Pustertal 

im Rahmen eines transparenten Auswahlverfahrens. Die Auswahl fußt auf den im Entwicklungsprogramm für 
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den ländlichen Raum der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol festgelegten, allgemeinen Grundsätzen sowie 

auf der Grundlage der gebietsspezifischen und im Lokalen Entwicklungsplan für das Pustertal 2014-2020 de-

tailliert definierten Auswahlkriterien. Die LAG sieht kontrollierbare und quantifizierbare Auswahlkriterien 

vor, die eine Auswahl der Projekte und Begünstigten ermöglichen. Der Auswahl liegt ein Punkteauswahlsys-

tem zugrunde, das eine Mindestpunktezahl und eine Schwelle vorsieht, unterhalb welcher die Projekte/Be-

günstigten nicht ausgewählt werden.  

Die der LAG vorgelegten Projektvorschläge werden von Seiten der LAG einem Auswahlverfahren aufgrund 

der nachstehenden Grundsätze unterzogen:  

1. Auswirkungen des Projekts auf die Familie und auf besonders benachteiligte Altersstufen, wie beispiels-

weise junge Leute und Personen über 50, sowie im Hinblick auf die Förderung der Chancengleichheit;  

2. Umfang sowohl der Auswirkungen des Projekts auf die Gemeinschaft als auch des Beteiligungsgrads auf 

lokaler Ebene (kollektiver oder individueller Ansatz);  

3. Innovations- und Pilotcharakter des Projekts auf lokaler Ebene;  

4. Übergreifende Auswirkungen: Grad der Erreichung der Ziele des LEP, der jeweiligen Maßnahme oder even-

tuell mehrerer Maßnahmen;  

5. Bereichs- bzw. übergemeindliche Wirkung des Projektes;  

6. Beitrag zur Diversifizierung des Angebotes im ländlichen Raum;  

7. Umfang der Kooperation/Zusammenarbeit. 

 

Beträge und Fördersätze 

Es sind ausschließlich öffentliche Beiträge in Form von Kapitalbeiträgen vorgesehen, welche prozentuell auf 

die Summe der zur Finanzierung zugelassenen Kosten berechnet werden.  

Es sind Beihilfen in Höhe von maximal 80 %, berechnet auf die zulässigen Kosten, vorgesehen. Die Förderung 

unterliegt der De-Minimis-Regelung laut EU-Verordnung 1407/2013. 

 

UM Gesamt- 

kosten (€) 

Maximaler 

Beitragssatz 

(%) 

Öff. Beitrag 

(€) 

% EU Quote EU % Staat Beitrag 

Staat 

% Privat Quote 

privat 

19.2.-

16.3 
158.006,54 80% 126.405,23 43,12% 54.505,93 56,88% 71.899,29 20% 31.601,31 

 

Möglichkeiten der Auszahlung von Vorschüssen 

Laut Artikel 67, 1a) des EU- Reglements Nr. 1303/2013 sind Teilliquidierungen aufgrund und im Verhältnis 

der bereits durchgeführten Arbeiten vorgesehen. Für eine Liquidierung ist die Vorlage eines entsprechenden 

Liquidierungsansuchens samt dazugehörigen saldierten Rechnungen notwendig. 
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